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Ordentliche Hauptversammlung 

11. Juli 2018 

 

Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre nach 

§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG 

 

 

Die Einberufung zu der Hauptversammlung enthält Angaben zu den Rechten der Aktionäre 

nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG, die sich gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3, 

2. Hs. AktG weitgehend auf die Fristen für die Ausübung dieser Rechte beschränken können. 

Die nachfolgenden Angaben dienen einer weitergehenden Erläuterung. 

 

1. § 122 Abs. 2 AktG – Tagesordnungsergänzungsverlangen 

 

Nach § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten 

Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000 erreichen (letzte-

res entspricht 500.000 Stückaktien), verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesord-

nung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Be-

gründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 

BGB) an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mindes-

tens 30 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag der 

Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind. Letztmöglicher 

Zugangstermin ist also Sonntag, 10. Juni 2018, 24:00 Uhr (MESZ). Später zuge-

gangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Die Adresse des Vor-

stands lautet wie folgt: 

 

ALBIS Leasing AG 

Vorstand 

Ifflandstraße 4 

22087 Hamburg. 

 

Antragsteller müssen nachweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 

Zugangs des Verlangens und bis zur Entscheidung die erforderliche Aktienanzahl hal-

ten (vgl. § 122 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 AktG). Die Frist ist rückwärts zu berech-

nen, wobei der Tag der Hauptversammlung bzw. gemäß § 122 Abs. 2 Satz 3 AktG des 

Zugangs des Verlangens nicht mitgerechnet wird. Notwendig ist, dass die Antragstel-

ler dabei auch nachweisen, dass sie die Mindestaktienzahl jedenfalls bis zur Entschei-

dung des Vorstandes über das Verlangen halten. Für den Nachweis reicht eine ent-

sprechende Bestätigung des depotführenden Instituts aus. Dem Eigentum an Aktien 
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steht ein Anspruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungs-

institut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Ge-

setzes über das Kreditwesen tätiges Unternehmen gleich. Die Eigentumszeit eines 

Rechtsvorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, 

von seinem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer 

Gemeinschaft oder bei einer Bestandsübertragung nach § 14 des Versicherungsauf-

sichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes über Bausparkassen erworben hat. 

 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits 

mit der Einberufung bekanntgemacht worden sind – unverzüglich nach ihrem Eingang 

bei der Gesellschaft im Bundesanzeiger bekanntgemacht und solchen Medien zur Ver-

fügung zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, 

dass sie die Informationen in der gesamten europäischen Union verbreiten. Sie wer-

den außerdem unverzüglich nach ihrem Eingang bei der Gesellschaft über die Inter-

netadresse http://www.albis-leasing.de/investor-relations/hauptversammlung zu-

gänglich gemacht und den Aktionären mitgeteilt. Die diesem Aktionärsrecht zugrunde-

liegenden Regelungen lauten wie folgt: 

 

Einberufung auf Verlangen einer Minderheit, § 122 Abs. 1 und 2 AktG  

 

(1)  Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile 

zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einbe-

rufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; 

das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. Die Satzung kann das 

Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an eine 

andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapi-

tal knüpfen. Die Antragssteller haben nachzuweisen, dass sie seit min-

destens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber 

der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vor-

stands über den Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend anzu-

wenden. 

 

(2)  In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den 

zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 

500.000 Euro erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tages-

ordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegen-

stand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das 

Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 

Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der 

Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 
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2. Anträge und Wahlvorschläge nach §§ 126, 127 AktG 

 

Jeder Aktionär hat das Recht, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den 

einzelnen Tagesordnungspunkten zu stellen, § 126 AktG. Das Recht hat er unabhän-

gig davon, ob er diese der Gesellschaft bereits im Vorfeld der Hauptversammlung 

übermittelt hat. Dasselbe gilt auch für alternative Vorschläge zur Wahl von Aufsichts-

ratsmitgliedern oder Abschlussprüfern, § 127 Abs. 1 Satz 1 AktG. 

 

Nach Maßgabe der §§ 126 S. 1, 127 AktG hat jeder Aktionär einen Anspruch darauf, 

dass sein Gegenantrag oder Wahlvorschlag bereits vor der Hauptversammlung den in 

§ 125 Abs. 1 bis Abs. 3 AktG genannten Berechtigten unter den dortigen Vorausset-

zungen zugänglich gemacht wird. Soll eine solche Zugänglichmachung erfolgen, sind 

Gegenanträge (nebst Begründung) und Wahlvorschläge ausschließlich an folgende Ad-

resse zu richten: 

 

ALBIS Leasing AG 

Hauptversammlung 

Ifflandstraße 4 

22087 Hamburg 

Fax: +49 40 808 100 179 

E-Mail: hauptversammlung@albis-leasing.de 

 

Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden nicht berücksich-

tigt. Gegenanträge müssen begründet werden, für Wahlvorschläge gilt dies nicht. 

 

Gegenanträge im Sinne von § 126 AktG und Wahlvorschläge im Sinne vom § 127 

AktG werden einschließlich des Namens des Aktionärs und im Fall von Gegenanträgen 

der Begründung sowie etwaigen Stellungnahmen der Verwaltung unter der Internet-

adresse http://www.albis-leasing.de/investor-relations/hauptversammlung zugänglich 

gemacht, wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung 

unter der vorstehenden Adresse zugehen, wobei der Tag der Hauptversammlung und 

der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind.  

 

Die Anträge und Vorschläge müssen daher spätestens bis zum Ablauf des Dienstag, 

26. Juni 2018, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Ak-

tionärsstellung nachzuweisen. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind nicht zugäng-
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lich zu machen, wenn die in § 126 Abs. 2 AktG genannten Tatbestände vorliegen, so-

wie bei Wahlvorschlägen zusätzlich im Fall des § 127 Satz 3 AktG. 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, gleichgültig ob zugänglich ge-

macht oder nicht, können nur dann zur Abstimmung gelangen, wenn sie während der 

Hauptversammlung gestellt werden. 

 

Die diesen Aktionärsrechten zugrundeliegenden gesetzlichen Regelungen des Aktien-

gesetzes, die auch bestimmen, unter welchen Voraussetzungen von einem Zugäng-

lichmachen abgesehen werden kann, lauten wie folgt: 

 

Anträge von Aktionären, § 126 AktG  

 

(1)  Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der 

Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind 

den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten Berechtigten unter den dortigen 

Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 

14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag ge-

gen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimm-

ten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberufung 

hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht 

mitzurechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglich-

machen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 

3 gilt entsprechend. 

 

(2)  Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich 

gemacht zu werden,  

 

1.  soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar 

machen würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen 

Beschluss der Hauptversammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich fal-

sche oder irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen 

enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des 

Aktionärs bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft 

nach § 125 zugänglich gemacht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich glei-

cher Begründung in den letzten fünf Jahren bereits zu mindes-

tens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft nach § 125 zu-

gänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung we-

niger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für 

ihn gestimmt hat, 
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6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptver-

sammlung nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, 

oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptver-

sammlungen einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht ge-

stellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie 

insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

 

(3)  Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfas-

sung Gegenanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre 

Begründungen zusammenfassen. 

 

Wahlvorschläge von Aktionären, § 127 AktG 

 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder 

von Abschlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht 

begründet zu werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann 

nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 

Abs. 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthält. Der Vorstand hat den Vorschlag 

eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesell-

schaften, für die das Mitbestimmungsgesetz, das Montan-

Mitbestimmungsgesetz oder Mitbestimmungsergänzungsgesetz gilt, mit folgen-

den Inhalten zu versehen: 

 

1. Hinweis auf die Anforderungen des § 96 Absatz 2, 

 

2. Angabe, ob der Gesamterfüllung nach § 96 Absatz 2 Satz 2 widersprochen 

wurde und 

 

3. Angabe, wie viele der Sitze im Aufsichtsrat mindestens jeweils von Frauen 

und Männern besetzt sein müssen, um das Mindestanteilsgebot nach § 96 

Absatz 2 Satz 1 zu erfüllen. 

 

Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur Beschlussfassung, § 124 

Abs. 3 AktG 

 

(3)  Zu jedem Gegenstand der Tagesordnung, über den die Hauptversamm-

lung beschließen soll, haben der Vorstand und der Aufsichtsrat, zur 

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und Prüfern nur der Aufsichtsrat, in 

der Bekanntmachung Vorschläge zur Beschlussfassung zu machen. Bei 

Gesellschaften, die kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des Han-

delsgesetzbuchs, die CRR-Kreditinstitute im Sinne des § 1 Absatz 3d 

Satz 1 des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 

Nummer 1 und 2 des Kreditwesengesetzes genannten Institute, oder 

die Versicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der 

Richtlinie 91/674/EWG sind, ist der Vorschlag des Aufsichtsrats zur 

Wahl des Abschlussprüfers auf die Empfehlung des Prüfungsausschus-
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ses zu stützen. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn die Hauptver-

sammlung bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nach § 6 des Mon-

tan-Mitbestimmungsgesetzes an Wahlvorschläge gebunden ist, oder 

wenn der Gegenstand der Beschlussfassung auf Verlangen einer Min-

derheit auf die Tagesordnung gesetzt worden ist. Der Vorschlag zur 

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Namen, aus-

geübten Beruf und Wohnort anzugeben. Hat der Aufsichtsrat auch aus 

Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zu bestehen, so bedürfen 

Beschlüsse des Aufsichtsrats über Vorschläge zur Wahl von Aufsichts-

ratsmitgliedern nur der Mehrheit der Stimmen der Aufsichtsratsmitglie-

der der Aktionäre; § 8 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes bleibt un-

berührt. 

 

Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder, § 125 Abs. 1 bis 3 AktG 

 

(1)  Der Vorstand hat mindestens 21 Tage vor der Versammlung den Kredit-

instituten und den Vereinigungen von Aktionären, die in der letzten 

Hauptversammlung Stimmrechte für Aktionäre ausgeübt oder die die 

Mitteilung verlangt haben, die Einberufung der Hauptversammlung mit-

zuteilen. Der Tag der Mitteilung ist nicht mitzurechnen. Ist die Tages-

ordnung nach § 122 Abs. 2 zu ändern, so ist bei börsennotierten Gesell-

schaften die geänderte Tagesordnung mitzuteilen. In der Mitteilung ist 

auf die Möglichkeiten der Ausübung des Stimmrechts durch einen Be-

vollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, hinzuwei-

sen. Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl 

von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in ande-

ren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer 

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 

von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 

 

(2)  Die gleiche Mitteilung hat der Vorstand den Aktionären zu machen, die 

es verlangen oder zu Beginn des 14. Tages vor der Versammlung als 

Aktionär im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Die Sat-

zung kann die Übermittlung auf den Weg elektronischer Kommunikation 

beschränken. 

 

(3)  Jedes Aufsichtsratsmitglied kann verlangen, dass ihm der Vorstand die 

gleichen Mitteilungen übersendet. 

 

 

3. Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 131 Abs. 1 AktG 

 

Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf ein in der Hauptversammlung münd-

lich gestelltes Verlangen vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesell-

schaft, einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft 

zu einem verbundenen Unternehmen, der Lage des Konzerns und der in den Konzern-
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abschluss einbezogenen Unternehmen, zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beur-

teilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Sofern ein Auskunfts-

verweigerungsrecht nach § 131 Abs. 3 AktG besteht, darf der Vorstand die Auskunft 

verweigern. Die Auskunft hat nach § 131 Abs. 2 Satz 1 AktG den Grundsätzen einer 

gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. 

 

Gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 bis 4 der Satzung der Gesellschaft kann der Versamm-

lungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. 

Er ist insbesondere berechtigt, den zeitlichen Rahmen des Versammlungsverlaufs, der 

Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie der einzelnen Frage- und 

Redebeiträge angemessen festzusetzen. Bei der Festlegung der für den einzelnen Fra-

ge- und Redebeitrag zur Verfügung stehenden Zeit, kann der Versammlungsleiter zwi-

schen erster und wiederholter Wortmeldung nach weiteren sachgerechten Kriterien 

unterscheiden. 

 

Die diesem Aktionärsrecht zugrundeliegenden Bestimmungen des Aktiengesetzes, die 

auch regeln, unter welchen Voraussetzungen von der Erteilung von Auskünften abge-

sehen werden kann, lauten wie folgt: 

 

Auskunftsrecht des Aktionärs, § 131 AktG 

 

(1)  Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vor-

stand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit 

sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung 

erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtli-

chen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem ver-

bundenen Unternehmen. Macht eine Gesellschaft von den Erleichterun-

gen nach § 266 Abs. 1 Satz 3, § 276 oder § 288 des Handelsgesetz-

buchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm in der 

Hauptversammlung über den Jahresabschluss der Jahresabschluss in 

der Form vorgelegt wird, die er ohne diese Erleichterung hätte. Die 

Auskunftspflicht des Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 

1, 2 des Handelsgesetzbuchs) in der Hauptversammlung, der der Kon-

zernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt werden, erstreckt 

sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 

einbezogenen Unternehmen. 

 

(2)  Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen 

Rechenschaft zu entsprechen. Die Satzung oder die Geschäftsordnung 

gemäß § 129 kann den Versammlungsleiter ermächtigen, das Frage- 

und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken, und 

Näheres dazu bestimmen. 
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(3) Der Vorstand darf die Auskunft verweigern,  

 

1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmänni-

scher Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem ver-

bundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzu-

fügen; 

2.  soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzel-

ner Steuern bezieht; 

3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände 

in der Jahresbilanz angesetzt worden sind, und einem höheren 

Wert dieser Gegenstände, es sei denn, dass die Hauptversamm-

lung den Jahresabschluss feststellt; 

4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die 

Angabe dieser Methoden im Anhang ausreicht, um ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sinne des § 264 

Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs zu vermitteln; dies gilt nicht, 

wenn die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt; 

5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft straf-

bar machen würde; 

6. soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut 

Angaben über angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsme-

thoden sowie vorgenommene Verrechnungen im Jahresab-

schluss, Lagebericht, Konzernabschluss oder Konzernlagebericht 

nicht gemacht zu werden brauchen; 

7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über 

mindestens sieben Tage vor Beginn und in der Hauptversamm-

lung durchgängig zugänglich ist. 

 

Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert werden. 

 

(4)  Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft 

außerhalb der Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem 

anderen Aktionär auf dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu 

geben, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands 

der Tagesordnung nicht erforderlich ist. Der Vorstand darf die Auskunft 

nicht nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 verweigern. Sätze 1 und 2 gelten 

nicht, wenn ein Tochterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsge-

setzbuchs), ein Gemeinschaftsunternehmen (§ 310 Abs. 1 des Handels-

gesetzbuchs) oder ein assoziiertes Unternehmen (§ 311 Abs. 1 des 

Handelsgesetzbuchs) die Auskunft einem Mutterunternehmen (§ 290 

Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) zum Zwecke der Einbeziehung der 

Gesellschaft in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens erteilt 

und die Auskunft für diesen Zweck benötigt wird. 
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(5)  Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, 

dass seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert wor-

den ist, in die Niederschrift über die Verhandlung aufgenommen wer-

den. 

 

§ 13 Abs. 3 Satz 2 bis 4 der Satzung 

 

Er [der Vorsitzende der Versammlung] ist ferner ermächtigt, das Frage- und 

Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. Er kann insbe-

sondere den zeitlichen Rahmen des Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu 

den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie der einzelnen Frage- und Redebei-

träge angemessen festsetzen. Bei der Festlegung der für den einzelnen Frage- 

und Redebeitrag zur Verfügung stehenden Zeit kann der Versammlungsleiter 

zwischen erster und wiederholter Wortmeldung und nach weiteren sachgerech-

ten Kriterien unterscheiden. 

 

 

 


